
Gewinnspiele und Verlosungen 
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele und Verlosungen:  
 
Der Hildesheimer Tafel e.V. und das soziale Projekt K.bert (im folgenden 
Hildesheimer Tafel genannt), bietet zeitweise Gewinnspiele und Verlosungen an. Die 
Teilnahme an diesen Gewinnspielen/Verlosungen richtet sich nach unseren 
Teilnahmebedingungen.  

• Datenschutz 
Durch die Teilnahme an den Gewinnspielen/Verlosungen erklärt sich der 
Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die Hildesheimer Tafel die 
dazu erforderlichen Daten für den Zeitraum des Gewinnspiels/Verlosung und 
darüber hinaus speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf 
die Einwilligung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. 
Erhobene Daten werden von der Hildesheimer Tafel und deren verbundenen 
Projekten, zu Marktforschungs-, Marketing- und Werbezwecken genutzt. Die 
Hildesheimer Tafel weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogene Daten 
des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Die Gewinner sind 
mit der Veröffentlichung ihres Namens und Wohnortes einverstanden. 

• Teilnahme / Verlosung 
Die Gewinnspiele/Verlosungen werden abhängig von der Aktion entweder 
selbsttätig oder in Kooperation mit Partnern durchgeführt. Die Verlosung findet 
nur innerhalb Deutschlands statt. Für die Verlosung werden nur Teilnehmer 
berücksichtigt, die die Fragen des Gewinnspiels bzw. der Verlosung 
vollständig beantwortet und sich mit allen erforderlichen Angaben registriert 
haben. Unter allen Einsendungen entscheidet das Los unter Gewährleistung 
des Zufallsprinzips. Pro Teilnehmer ist immer nur ein Gewinn möglich. Eine 
Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist 
ausgeschlossen. Ist die Übergabe des Gewinns nicht möglich oder 
unzumutbar, erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Die Gewinner 
werden von der Hildesheimer Tafel schriftlich benachrichtigt. Sollte sich ein 
Gewinner innerhalb von 21 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen 
ein Ersatzgewinner ausgelost. Für die Richtigkeit der angegebenen Adresse 
ist der Teilnehmer verantwortlich. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne 
Gewähr.  

• Teilnehmer, Disqualifikation vom Gewinnspiel bzw. der Verlosung 
Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahre möglich. Zur Teilnahme am 
Gewinnspiel/Verlosung ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Mitarbeiter der Hildesheimer 
Tafel oder dem K.bert, ihrer verbundenen Unternehmen/Projekte sowie 
Gewinnspielpartner einschließlich Angehörige der vorgenannten Gruppen sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Hildesheimer Tafel ist berechtigt, 
einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte 
Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte 
Teilnahme, unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels, Manipulation etc., 
vorliegen. Ggf. können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt 
und zurückgefordert werden.  
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• Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels 
Die Hildesheimer Tafel behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen 
zu ändern. Weiterhin behält sich die Hildesheimer Tafel das Recht vor, das 
Gewinnspiel bzw. die Verlosung jederzeit aus wichtigem Grund ohne 
Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für 
solche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels bzw. der 
Verlosung stören oder verhindern würden. Sofern eine derartige Beendigung 
durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist die Hildesheimer 
Tafel berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu 
verlangen. 

• Haftungsbeschränkungen 
Eine Haftung der Hildesheimer Tafel - gleich aus welchem Rechtsgrund - 
besteht nur, wenn ein Schaden durch schuldhafte Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in einer das Erreichen des 
Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet die Hildesheimer Tafel gemäß 
dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen 
Pflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die 
Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen die Hildesheimer 
Tafel bei Vertragsschluss aufgrund der ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannten 
Sachlage typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten 
verschuldensunabhängigen Einstandspflicht oder wenn der betreffende 
haftungsbegründende Umstand arglistig verschwiegen wurde. Soweit die 
Haftung der Hannoverschen Leben gemäß den Regelungen zu diesem 
Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen. 

• Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder 
ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen 
unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.  

• Bei unseren Gewinnspielen und Verlosungen ist der Rechtsweg 
ausgeschlossen 


